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Erläuterung zum Produkt 0601: 

Nach § 22 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) sollen Tageseinrichtungen für 
Kinder und Kindertagespflegestellen 

 die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit fördern, 

 die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und 
 den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können. 
Das SGB VIII wird unter anderem durch das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (KiBiz) ergänzt. Das KiBiz ergänzt die Rahmenbedingungen für die Betreuung, 
Bildung und Erziehung von Kindern. Als ein Element der Förderung und Unterstützung für 
Kinder und Familien wurde das Angebot der Familienzentren geschaffen. In Kleve sind 6 
Familienzentren vorhanden. 
Die Stadt Kleve ist selber Träger von drei Kindertageseinrichtungen. In Kellen wird die 

In Reichswalde steht mit

größte städtische Kindertageseinrichtung, die gleichzeitig Familienzentrum ist, befindet sich 
Kinder in fünf Gruppen 

betreut. Das ist ebenfalls als Familienzentrum mit 
besonderem Unterstützungsbedarf, als plusKITA sowie als Sprach-Kita anerkannt. 
Zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen erhalten die Träger ein 
Kindpauschalenbudget. Die Höhe der Pauschalen ergibt sich aus der Anlage zu § 19 KiBiz. 
Zur Beteiligung an den Betreuungskosten wird von den Eltern ein sozial gestaffelter 
Kostenbeitrag erhoben, der gem. der Beschlussfassung des Rates 13 % der Kindpauschalen 
decken soll.  
Eine gleichwertige Alternative zur Betreuung in Einrichtungen ist insbesondere für ein- und 
zweijährige Kinder die Betreuung in Kindertagespflege. Derzeit werden durchschnittlich bis 
zu 250 Kinder im Rahmen von Tagespflege betreut. 
Zur Erreichung der Förderziele werden folgende Zuschüsse an verschiedene freie Träger der 
Jugendhilfe gezahlt: 
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Erläuterung zum Produkt 0602: 

Nach § 11 Sozialgesetzbuch Achtes Buch sollen jungen Menschen die zur Förderung ihrer 
Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung stehen. Dies können 
Angebote der offenen Jugendarbeit in den Jugendhäusern, Angebote der Jugendverbände und 
der kommunalen Jugendpflege sein. Durch die kommunale Jugendpflege werden z. B. 
Beratung im Jugendschutz, Ferienprogramme, Kursangebote für Kinder, Jugendliche, Fort- 
und Qualifizierungsangebote für Mitarbeiter in der Jugendarbeit, den Kitas und Offenen 
Ganztagsschulen, sowie Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten. Die Träger 
von Jugendhäusern und die Jugendverbände erhalten Betriebskostenzuschüsse, Zuschüsse für 
Projekte, Bildungs- und Ferienmaßnahmen. Grundlage ist der Kinder- und Jugendförderplan 
der Stadt Kleve.  
Es gibt in Kleve ein vielfältiges Angebot an offener und verbandlicher Jugendarbeit. 
Mit dem städtischen Robinsonspielplatz verfügt Kleve über einen Abenteuerspielplatz. 
Folgende Ansätze sind für die o.g. Zuschüsse berücksichtigt: 

 Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten  
 Förderung von Proj
 Förderung der Jugendsozialarbeit des Theodor Brauer Hauses (Beratungsstelle Check 

In, Schulsozialarbeit, Jugendwerkstatt, Produktionsschule)   
 Förderung von Maßnahmen der erzieherischen Jugendschutzes     5.200 
 Förderung der Betriebskosten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit  445.000 : 
 

Karl-Leisner-Jugendcenter     
Ludwig-Wolker-Jugendheim       
Jugendheim Griethausen       
Jugendheim Rindern       
Jugendheim Warbeyen         
Jugendheim Theo      

     
MOMS      
Jugendhaus Aquarium       
Radhaus         
Zuschüsse zu Baumaßnahmen      

  
Seit 2015 wird das Projekt Jugend stärken im Quartier mit Mitteln des Bundes und des 
Europäischen Sozialfonds finanziert, die an das Theodor-Brauer-Haus zur Umsetzung in der 
Südstadt weitergeleitet werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2018 Erträge und 
Aufwendungen in Höhe von 91.500 veranschlagt. 

Erläuterung zum Produkt 0603: 

Nach § 27 Sozialgesetzbuch VIII hat ein Personensorgeberechtigter Anspruch auf Hilfe zur 
Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung (HzE) kann in verschiedenen 
Formen erfolgen, die in den §§ 28 ff SGB VIII beschrieben sind z. B. in Form von 
Vollzeitpflege oder von Heimerziehung. Bei diesen klassischen Formen der Hilfe zur 
Erziehung wurde schon immer vorrangig versucht, Kinder in Pflegefamilien unterzubringen. 
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Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, dass für immer mehr Kinder aus hoch belasteten 
Familien nur noch eine Heimunterbringung in Frage kommt, oft in einer spezialisierten 
Einrichtung mit entsprechend hohen Kosten. 
Neben diesen beiden Formen der HzE sind ambulante Hilfen, wie die Sozialpädagogische 
Familienhilfe und flexible ambulante Hilfen von großer Bedeutung. Durch die 
Sozialpädagogische Familienhilfe erfolgt eine intensive Betreuung und Begleitung von 
Familien vor Ort, um sie in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und 
Institutionen zu unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Bei den flexiblen ambulanten 
Hilfen handelt es sich um Hilfen, die auf den Einzelfall abgestimmt sind. Auch hier wird mit 
der Familie oder auch mit einzelnen Familienmitgliedern vor Ort gearbeitet. Hier kommt auch 
die Unterstützung z. B. durch eine hauswirtschaftliche Kraft oder eine pädagogische Lernhilfe 
in Betracht. Ziel ist bei diesen Maßnahmen, durch frühzeitige Unterstützung eine 
Problemeskalation zu vermeiden, die dann intensivere Hilfen notwendig macht. 
Für den Personenkreis der jungen Erwachsenen ab 18 Jahren werden Hilfen für junge 
Volljährige gewährt. Immer wieder benötigen Personen dieser Altersgruppe noch 
Unterstützung, die dann z. B. in Form von ambulanter Nachbetreuung in einer eigenen 
Wohnung gewährt wird.  
Zudem erfolgt eine Leistungserbringung von Eingliederungshilfe für seelische behinderte 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gem. § 35 a SGB VIII. In diesen Fällen besteht 
bei Vorliegen eines entsprechenden Fachgutachtens und einer Einschränkung der Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft ein Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe. Dies sind in 
Einzelfällen stationäre Unterbringungen, Integrationshelfer oder verschiedene therapeutische 
Leistungen. Die Stadt Kleve ist für diese jungen Menschen Rehabilitationsträger im Sinne des 
SGB IX. 
Zunehmend an Bedeutung gewinnen die Hilfen für junge Mütter, die bis zur gemeinsamen 
stationären Unterbringung von Mutter und Kind gehen können. Aufgrund einer wachsenden 
Anzahl von jungen Müttern mit psychiatrischen Krankheitsbildern und anderen komplexen 
Bedarfslagen ist hier von wachsenden Fallzahlen auszugehen. 
Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind in gelegentlich vorläufige Maßnahmen 
erforderlich. Es erfolgt dann eine Unterbringung in einer Bereitschaftspflegestelle oder in 
einer Einrichtung. Es handelt sich dabei um Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII.  
Des Weiteren sind in diesem Produkt die Leistungen für unbegleitet eingereiste minderjährige 
Flüchtlinge verortet. Es handelt sich um Inobhutnahmen und Unterbringung in Wohngruppen, 
Gastfamilien und einzurichtenden Wohngemeinschaften sowie erforderlich Beihilfen und 
Krankenhilfe. Die Zuständigkeit für unbegleitete Minderjährige ergibt sich aus deren 
Aufgriffsort und der sich anschließenden Zuweisung. 
Zur frühen Förderung von Familien mit Unterstützungsbedarf wird seit einigen Jahren ein 
Spiel- 
Programme heißen inzwischen FamiliyPlus Baby und FamilyPlus Kids und werden für 
Kinder von 0  2 Jahren und deren Eltern angeboten. Hierfür erhält die Trägergemeinschaft 
katholische Träger im Nordkreis Kleve einen Zuschuss von ca. 48.000 Euro. Ergänzt wird 
dieser Zuschuss seit 2017 durch Bundesmittel aus dem Programm KitaEinstieg, die durch die 
Stadt Kleve an die Träger Anna-Stift und Caritas weitergeleitet werden. 
Entsprechend dem Bundeskinderschutzgesetz wurden die Frühen Hilfen ausgebaut und 
vernetzt. Für  entsprechende Aktivitäten, Fachveranstaltungen und Informationsmaterial sind 
Mittel gemäß dem vom Rat beschlossenen kommunalen Fachkonzept eingeplant. Hierunter 
fällt der Einsatz von Familienhebammen, für den 5.000 Euro zur Verfügung stehen.  
Für die Adoptionsvermittlungsstelle erhält der Kreis Kleve eine Kostenerstattung in Höhe von 
ca. 11.000 Euro. 
Die Netzgruppe Kleve e. V. erhält schon seit vielen Jahren einen Zuschuss für die 
Beschäftigung einer Erzieherin sowie für die Qualifizierung und Fortbildung der 
(ehrenamtlichen) Mitarbeiter. Seit dem Haushaltsjahr 2017 erhält die Netzgruppe zusätzlich 
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einen Zuschuss für das Projekt MuKi. Im Rahmen des Projektes werden in der Netzgruppe 
Flüchtlingsfrauen und Frauen aus dem Stadtgebiet Kleve mit ihren Kleinstkindern 
aufgenommen und unterstützt Insgesamt erhält die Netzgruppe einen Zuschuss von bis zu 

Außerdem sind folgende Ansätze für Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe eingeplant: 
- Zuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen für die Führung von 

Vormundschaften 26.0
- Zuschuss für die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien des 

Caritasverbandes 141.500 
- Zuschuss für die katholische Ehe- Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL)  

20
- Zuschuss für das Kontaktcafé des Caritasverbandes 17.900 
- Zuschuss für das Café Hope für Angebote der Jugend- und Suchtberatung 58.500 
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